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ZUM TITELBILD

Im Herbst beginnt für Gartenbesitzer das große Auf-
räumen. Dahlienknollen müssen ausgegraben und ge-
lagert, Zwiebelpflanzen fürs nächste Frühjahr gesetzt, 
Beete mit Reisig abgedeckt und der Rasen ein letztes 
Mal gemäht werden.
Nun sollte man auch die Bäume auf dem Grundstück 
einer kritischen Prüfung unterziehen. Benötigt die 
Krone einen „Schönheitsschnitt“? Gibt es Äste, die bei 
starkem Wind herunterfallen und Schaden anrichten 
können? Oder ist gar der ganze Baum schon so alters-
schwach, dass er dem nächsten Sturm zum Opfer fällt?
Jeder Baumeigentümer unterliegt der sogenannten 
Verkehrssicherungspflicht, er muss also dafür Sorge 
tragen, dass keine Personen und Sachen durch Wind-
bruch oder Ähnliches zu Schaden kommen können. Morsche Äste und faulende Stellen 
sind auf den ersten Blick vielleicht noch zu erkennen, doch auch ein stattlicher Baum mit 
vitaler Krone kann bruchgefährdet sein.
Die RAL Gütegemeinschaft Baumpflege empfiehlt deshalb, die Inspektion einem Sach-
verständigen zu überlassen. Entsprechende Fachbetriebe nehmen zunächst eine Sicht-
kontrolle vor, bei der der Baum auf Schadsymptome wie Risse im Stamm, Wülste und 
Pilzbefall untersucht wird. Darüber hinaus haben die Experten viele technische Möglich-
keiten für eine eingehende fachliche Untersuchung.

Foto: djd/RAL Gütegemeinschaft Baumpflege e.V.

MODERNISIERUNG
Der Vermieter erhöhte die Miete 
wegen von ihm durchgeführter 
Modernisierungsmaßnahmen. 
Bezüglich der Positionen Fenster, 
Wärmeschutzfassade und Architek-
tenkosten zog er nur einen pau-
schalen Betrag für ersparte Instand-
setzungskosten ab. Vor Gericht ging 
es um die formelle Wirksamkeit der 
Erklärung. Unser Autor gibt zudem 
eine Rechtsprechungsübersicht aus 
dem Themenkreis Modernisierungs-

maßnahme/Mieterhöhung, die vor Berliner Gerichten, in Hamburg und 
Halle verhandelt wurden.	 Foto: djd/Verband der 

Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

LEITUNGSRECHTE
Die Eigentümerin mehrerer ehemals 

volkseigener Grundstücke, auf denen sich 
Leitungen der öffentlichen Abwasserent-

sorgung befinden, die auch schon vor dem 
3. Oktober 1990 dort vorhanden waren, 
verlangt vom Zweckverband, dem diese 
Leitungen gehören und zu dessen Gun

sten Leitungs- und Anlagenrechte in die 
Grundbücher eingetragen wurden, eine 

Entschädigung. Der Fall landete letztlich 
vor dem Bundesgerichtshof. 

Foto: djd/Impulse pro Kanalbau/HABA
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